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Elektrizitdtsgesetz

Das Elektrizitiatsgesetz EIG
und seine Zielsetzung

Peter Rey

Das Elektrizitdtsgesetz EIG
wurde im Jahre 1902 geschaffen.
Es ist ein klassisches Polizeige-
setz und bezweckt die Sicherheit
von Personen und Sachen. Im fol-
genden wird das Gesetz in seinen
Grundziigen erlédutert. Eine Wiir-
digung und ein Ausblick auf
einige aktuelle Fragen schliessen
die Darstellung ab.

La loi sur I'électricité (LIE) a été
créée en 1902. Il s’agit d’une loi
de police classique et a pour but
la sécurité des personnes et des
biens. Les fondements de la loi
sont expliqués dans I’article qui
se termine par une appréciation
de la loi et une vue sur quelques
questions actuelles.

Adresse des Autors

Peter Rey. lic. iur.. Rechtsdienst Starkstrominspek-
torat, Seefeldstrasse 301, 8008 Ziirich.

Die Pioniere der Elektrotechnik er-
kannten bereits im vorigen Jahrhun-
dert die revolutiondren und durchgrei-
fenden Erneuerungskrifte der Elek-
trizitdt fir Industrie, Haushalt, Fern-
meldetechnik und Verkehr. Sie er-
kannten aber auch, dass es zur
Beherrschung dieser neuen Energie-
form der Einhaltung fundamentaler
Sicherheitsvorschriften bedurfte. Der
Kontakt mit relativ geringen Strom-
starken kann fiir Mensch und Tier be-
reits lebensgefihrlich sein. Unsachge-
misse Elektroinstallationen konnen
ein hohes Brandrisiko darstellen.
Wollte man also den Chancen, die fiir
die Menschheit in der Elektrotechnik
stecken, die Tiiren 6ffnen, so mussten
angemessene Schutzmassnahmen «zur
Vermeidung derjenigen Gefahren und
Schdden, welche durch Stark- und
Schwachstromanlagen entstehen»
(Art. 3 EIG), getroffen werden. Also
schuf der Bund im Jahre 1902 - zu-
ndchst noch ohne bundesverfassungs-
rechtliche Grundlage — das «Bundes-
gesetz betreffend die elektrischen
Schwach- und Starkstromanlagen»,
hiernach  kurz  Elektrizitédtsgesetz
(EIG) genannt. Es enthilt in 62 Arti-
keln vorwiegend sicherheitspolizei-
liche Vorschriften iiber die Fortlei-
tung und Verteilung elektrischer
Energie. Sein Inhalt wird durch eine
Reihe von  Ausfiihrungserlassen,
welche sich vorab auf Art. 3 EIG stiit-
zen, erganzt.

Das EIG in seinen
Grundziigen

Das Gesetz gliedert sich in die
Abschnitte Allgemeine Bestimmun-
gen, Schwachstromanlagen, Stark-
stromanlagen, Kontrolle, Haftpflicht-
bestimmungen, Expropriation sowie
Straf- und Schlussbestimmungen.

Allgemeine Bestimmungen,
Schwachstromanlagen,
Starkstromanlagen

Die Allgemeinen Bestimmungen
besagen im wesentlichen, dass die
Erstellung und der Betrieb der im EIG
niher  bezeichneten  elektrischen
Schwach- und Starkstromanlagen der
Oberaufsicht des Bundes unterstehen
und dass fiir dieselben die vom Bun-
desrat erlassenen Vorschriften mass-

«Alle Starkstromanlagen
unterstehen dem EIG.»

gebend sind (Art. 1 EIG). Unter
Schwachstromanlagen  versteht das
Gesetz Anlagen, die normalerweise
keine Strome fithren, welche Perso-
nen gefdhrden oder Sachschidden ver-
ursachen konnen. Als Starkstromanla-
gen gelten Anlagen, bei welchen
Strome beniitzt werden oder auftre-
ten, die unter Umstédnden fiir Perso-
nen oder Sachen gefédhrlich sind (Art.
2 EIG). Entsprechend ihrer Eigenart
bestehen fiir Schwachstromanlagen in
elektrizitdtsrechtlicher Hinsicht ge-
wisse Sondervorschriften. So fallen sie
nur dann unter das EIG, wenn sie 6f-
fentlichen Grund und Boden oder Ei-
senbahngebiet beniitzen oder wegen
der Ndhe von Starkstromanlagen zu
Betriebsstorungen oder Gefidhrdun-
gen Anlass geben konnen (Art. 4
ElIG). Dagegen unterstehen alle
Starkstromanlagen dem EIG (Art. 13
ElG). Als notwendiges Mittel fiir die
Elektrizitdtsversorgung stehen sie
auch im Vordergrund des gesetzgebe-
rischen Interesses. Die fiir
Starkstromanlagen begriffwesentliche
Gefidhrlichkeit tritt schon bei einer
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Wechselspannung von 50 bis 100 V
auf und ist daher nicht bloss bei der
hochgespannten Fortleitung der elek-
trischen Energie, sondern auch bei
den niedergespannten Anlagen fiir die
Energieverteilung gegeben. Daher
miissen alle Starkstromanlagen nach
dem jeweiligen Stand der Technik
dauernd so beschaffen sein, dass die
Gefiahrdung von Personen und Sachen
sowie die Stérung von Schwachstrom-
anlagen moglichst verhindert wird.
Damit fiir die Erfiillung dieser Anfor-
derungen Gewihr geboten ist, diirfen
Starkstromanlagen grundsétzlich nur
erstellt und geédndert werden, wenn
eine Plangenehmigung der zustidndi-
gen Kontrollstelle vorliegt (Art. 15
EIG).

Kontrolle

Als Kontrollstellen tiber die Aus-
fithrung der gestiitzt auf Art. 3 EIG
vom Bundesrat erlassenen Vorschrif-
ten amten: die Fernmeldedienste der
Generaldirektion der PTT fir die
Schwachstromanlagen einschliesslich
Schwachstromleitungen (ausgenom-
men fiir die Starkstromanlagen die-
nenden privaten Schwachstromanla-
gen) und fiir die Kreuzung von
Schwachstromleitungen mit Stark-
stromleitungen, sofern letztere nicht
zu einer elektrischen Eisenbahn geho-
ren; das Bundesamt fiir Verkehr
(BAV) fiir die Stark- und Schwach-
stromanlagen elektrischer Eisenbah-
nen (einschliesslich Kreuzungen mit
bahnfremden Leitungen); das Eid-
gendossische Starkstrominspektorat
(ESTI) fiir die iibrigen Starkstroman-
lagen (einschliesslich die elektrischen
Maschinen). Letzteres hat fiir die
Gestaltung der schweizerischen Elek-
trizitdtsversorgung grosse Bedeutung.
Seine vielfiltigen Aufgaben sind in
der Verordnung vom 24. Oktober
1967 iiber das Eidgenossische Stark-
strominspektorat (SR 734.24) naher
umschrieben.

Eine Sonderregelung gilt fiir die
Hausinstallationen (Art. 26 E1G). Das
sind elektrische Anlagen in Hiusern,
Nebengebiduden und anderen zugeho-
rigen Rdumen, in denen Niederspan-
nungen verwendet werden, das heisst
Spannungen von nicht mehr als 1000
Volt. Zu ihrer Kontrolle sind die sie
beliefernden  Elektrizitidtsunterneh-
men verpflichtet. Sie haben diese In-
stallationen nach der Vollendung und
danach periodisch auf ihre Sicherheit
und Storfreiheit zu Uberpriifen. Die
Ausiibung der Kontrolle ist von den
Unternehmen dem Eidgendssischen

Starkstrominspektorat nachzuweisen
und kann von diesem nachgepriift
werden.

Die staatlichen Kontrollen éndern
aber nichts daran, dass die Beaufsich-
tigung der elektrischen Anlagen und
die Uberwachung ihres guten Zu-
standes Sache der Betriebsinhaber ist.
Betriebsinhaber ist, wer tatsdchlich
iiber die Anlage verfiigt. Das muss
nicht immer der Eigentiimer sein; das
Gesetz nennt auch den Pichter als Be-
triebsinhaber (Art. 20 EIG).

Die Kontrollstellen kénnen die Si-
cherheitsvorschriften des EIG und sei-
ner Ausfiihrungserlasse notigenfalls
mittels ~ Verfiigung  (verbindliche
Anordnung der Kontrollstelle) durch-
setzen. Gegen diese kann innert 30
Tagen seit Eroffnung Beschwerde ge-
fiihrt werden. Handelt es sich bei-
spielsweise um eine Verfiigung des
Eidgendssischen Starkstrominspekto-
rates, so sind das Eidgendssische Ver-
kehrs- und Energiewirtschaftsdeparte-
ment EVED und danach das Bundes-
gericht (bei Verfiigungen iiber die
Plangenehmigung von Starkstroman-
lagen der Bundesrat) die Rekursin-
stanzen. Beschwerdeberechtigt ist,
wer durch die angefochtene Verfii-
gung beriihrt ist und ein schutzwiir-
diges Interesse an deren Aufhebung
oder Anderung hat sowie jede andere
Person, Organisation oder Behorde,
die das Bundesrecht zur Beschwerde
erméchtigt. Vereinfacht ausgedriickt
muss ein Beschwerdefiihrer durch
eine angefochtene Verfiigung stdrker
als jedermann betroffen sein und in
einer besonderen, beachtenswerten,
nahen Beziehung zur Streitsache ste-
hen. Dies trifft beispielsweise auf ei-
nen Verkdufer von Kaffeemaschinen
zu, welchem das Eidgendssische
Starkstrominspektorat mittels Verfii-
gung das weitere Inverkehrbringen
der Erzeugnisse verboten hat, weil
diese ernstzunehmende sicherheits-
technische Mingel aufweisen — oder
auf einen Bauern, iiber dessen Grund-
stick eine vom Eidgendssischen
Starkstrominspektorat genehmigte
Hochspannungsleitung fithren soll.

Im Zusammenhang mit der eidge-
nossischen Aufsicht tiber die elektri-
schen Anlagen ist schliesslich die
Kommission fiir elektrische Anlagen
zu erwdhnen. Ihr Bestand griindet
sich auf Art. 19 EIG. Danach werden
ihre sieben Mitglieder vom Bundesrat
so gewdhlt, dass in ihr «die elektrische
Wirtschaft sowie die Schwach- und
Starkstromtechnik angemessen ver-
treten» sind. Die Kommission hat be-

ratende Funktion; sie begutachtet «die
vom Bundesrat zu erlassenden
Vorschriften fiir die Erstellung und
die Instandhaltung der elektrischen

«Der Inhaber einer elektri-
schen Anlage untersteht
einer scharfen Kausal-
haftung.»

Anlagen» sowie die Angelegenheiten,
tiiber die der Bundesrat nach den
Vorschriften des Gesetzes zu entschei-
den hat.

Haftung

Das EIG ist das dlteste, heute noch
giiltige schweizerische Spezialgesetz
mit Haftpflichtbestimmungen. Diesen
zufolge haftet der Inhaber einer elek-
trischen Anlage im Rahmen einer
scharfen Kausalhaftung grundsatzlich
fur alle Schidden, welche durch den
Betrieb einer Anlage, das heisst durch
den elektrischen Strom, entstanden
sind. Es braucht weder ein Verschul-
den noch sonst einen Mangel an der
Anlage oder eine Unregelmaissigkeit
im Betrieb. Der Inhaber der Anlage
kann sich von dieser Haftung nur be-
freien, wenn er nachweist, dass der
Schaden nicht durch hohere Gewalt,
Verschulden Dritter oder grobes
Selbstverschulden des Geschidigten
verursacht wurde (Art. 27 EIG). Die
Anforderungen an diesen Entla-
stungsbeweis sind allerdings sehr hoch
und konnen deshalb nur sehr selten
erbracht werden.

Ein Hinweis auf die Frage der Haft-
pflicht bei Blitzschlag verdeutlicht
dies. Der Blitz ist im allgemeinen ein
typisches Beispiel fiir hohere Gewalt,
nicht aber bei elektrischen Anlagen.
Im Zusammenhang mit elektrischen
Anlagen gilt er als eine diesen Anla-
gen innewohnende Betriebsgefahr,
gegen die man sich weitgehend schiit-
zen kann. Das Bundesgericht hat es
deshalb wiederholt abgelehnt, Blitz
als hohere Gewalt zu anerkennen
(BGE 3411 100; 6311 114).

Beziiglich des Umfangs der Haft-
pflicht bestehen einige Besonderhei-
ten. So gilt die Haftung nicht nur fir
Starkstrom-, sondern auch fiir
Schwachstromanlagen, obwohl bei
letzteren definitionsgemdss normaler-
weise keine Strome auftreten konnen,
die fiir Personen oder Sachen gefdhr-
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lich sind. Es besteht aber die Gefahr,
dass durch anormale technische Vor-
ginge elektrische Energie von einem
Starkstromnetz in ein Schwachstrom-
netz gelangt und dort Schaden anrich-
tet. Es war deshalb angebracht, beide
Arten von Anlagen haftpflichtrecht-
lich gleich zu behandeln.

Die Haftpflichtbestimmungen des
EIG sind nicht anwendbar auf Hausin-
stallationen. Mit solchen Anlagen
kommt meistens nur ein verhéltnis-
méssig enger Personenkreis — haupt-
sdchlich die Bewohner des fraglichen
Gebidudes — in Beriihrung. Da diese
aber verhiltnisméssig leicht mit der
Gefahr vertraut gemacht werden kon-
nen, sah der Gesetzgeber davon ab,
fiir Hausinstallationen ebenfalls eine
scharfe Kausalhaftung zu statuieren.
Somit gilt fiir elektrische Anlagen in
Hausern, in denen Niederspannungen
verwendet werden, die mildere Form
der allgemeinen Verschuldenshaftung
nach den Art. 41ff. des Obligationen-
rechtes (OR) oder meistens die Haf-
tung des Werkeigentiimers (Art. 58
OR). Der Werkeigentiimer haftet be-
reits darum, weil er Eigentlimer einer
schidigenden Installation ist, auch
wenn ihn kein Verschulden trifft.
Auch diese Haftung ist also als Kau-
salhaftung ausgestaltet. Im Gegensatz
zur Haftung nach dem EIG kann sich
hier der Eigentiimer der Installation
aber befreien, wenn er nachweist, dass
die Installation keinen Mangel ent-
hilt, der Schaden also nicht auf eine
fehlerhafte Installation zuriickzufiih-
ren ist. Zusdtzlich hat er ein Riick-
griffsrecht auf diejenigen Personen,
die ihm fiir die Sicherheit der Installa-
tion verantwortlich sind, zum Beispiel
der Mieter oder Pichter, der aufgetre-
tene Schdden nicht gemeldet hat. oder
der Ersteller der Installation.

Eine weitere Besonderheit findet
sich in Art. 29 EIG. Wenn durch den
Betrieb einer elektrischen Anlage ein
Brand entsteht und Sachschdden zur
Folge hat, gilt dafiir ebenfalls nicht
die elektrizitdtsrechtliche Kausalhaft-
pflicht, sondern das Obligationen-
recht. Diese Regelung wurde auf Be-
treiben der elektrischen Industrie vor-
gesehen, welche angesichts der Tatsa-
che, dass der elektrische Strom relativ
hédufig einen Brand verursacht, be-
tiirchtete, in untragbarer Weise von
Schadenersatzanspriichen heimge-
sucht zu werden.

Schliesslich gilt nach Art. 27 EIG
die Haftpflicht fir Personen- und
Sachschiden, nicht aber «fiir Storun-
gen im Geschiftsbetrieb». Wird bei-

spielsweise durch das Auftreten von
unzuldssigen Uberspannungen ein an-
geschlossener elektrischer Apparat
unfallméssig beschddigt und entsteht
wegen Nichtbetriebs des Apparates
ein Verdienstausfall, so wird fiir die
Beschddigung des Apparates nach
EIG gehaftet, fiir den Verdienstausfall
nicht; hierfiir sind die Bestimmungen
des OR massgebend. Storungen des
Geschiftsbetriebes, welche durch den
Ausfall der Stromlieferung entstehen,
haben mit der im EIG festgelegten
Haftung des Betriebsinhabers einer
elektrischen Anlage nichts zu tun. Sol-
che Stromunterbriiche betreffen die
Abwicklung des Energiclieferungsge-
schiftes an sich und sind nach den Be-
stimmungen zu beurteilen, welchen
das Energielieferungsverhiltnis unter-
steht.

Expropriation (Enteignung)

In der Regel sind die Elektrizitits-
unternehmen gezwungen, fiir die
Fortleitung und Verteilung der elek-
trischen Energie fremdes Grundeigen-
tum in Anspruch zu nehmen, sei es
dass sie durch Kabelleitungen oder
durch das Erstellen von Leitungstri-
gern und durch bauliche Anlagen fiir
die Energietransformierung unmittel-
bar in den Sachbestand fremder
Grundstiicke eingreifen, sei es dass sie
fremde Grundstiicke mit Leitungs-
drahten iiberspannen und damit den
rechtlich zum Grundeigentum gehori-
gen Luftraum benutzen. Da eine sol-
che Nutzung des Erdgrundes und des
Luftraumes in einer fiir die Interessen
des Grundeigentiimers wesentlichen
Tiefe und Hohe geschieht, greift sie in
das Eigentumsrecht ein und macht da-
her die rechtliche Auseinandersetzung
mit dem Grundeigentimer notwen-
dig. Das naheliegende Mittel dazu ist
die Verstdndigung zwischen dem
Elektrizititsunternehmen und dem

betroffenen Berechtigten, indem in
gegenseitigem  Einvernehmen  die
Durchleitung als zuldssig erklart und
die dafiir zu leistende Vergiitung fest-
gelegt wird. Solche Verstindigung
kann entweder nach allgemeinem
Vertragsrecht mit nur obligatorischer
Wirkung fiir die Vertragspartner ge-
schehen oder mit dinglicher Wirkung
als Belastung des betroffenen Grund-
stiickes mit einer Dienstbarkeit.

Was aber, wenn das Elektrizitdtsun-
ternehmen fiir die Nutzung des priva-
ten oder 6ffentlichen Grundeigentums
zum Zwecke der Fortleitung und Ver-
teilung der elektrischen Energie keine
glitliche ~ Verstdndigung  erreichen
kann? Das Enteignungsrecht weist den
Weg. Dieses kann «der Bundesrat»
(heute: das EVED) nach Art. 43 Abs.
1 EIG den Eigentimern von elektri-
schen Starkstromanlagen und den
Energiebeziigern gewidhren «fiir die
Einrichtungen zur Fortleitung und
Verteilung der elektrischen Energie».
Der Begriff dieser fiir die elektrizitiits-
rechtliche Enteignung in Betracht fal-
lenden «Einrichtungen» ist gesetzlich
festgelegt, indem Art. 45 EIG als sol-
che erklirt «die Erstellung von elek-
trischen Leitungen (oberirdischen und
unterirdischen) mit ihren Zubehor-
den» und «die Anlagen von Transfor-
matorenstationen mit ihren Zubehor-
den». Dabei wird fiir das Elektrizitits-
unternehmen am Enteignungsobjekt
entweder das Eigentum begriindet
oder — fiir den Zweck meist geniigend
und gegeniiber 6ffentlichem Eigentum
die Regel - eine Dienstbarkeit errich-
tet (Art. 47 EIG). Diese grundsitzlich
fiir Starkstromanlagen vorgesehene
Enteignung gilt geméss Art. 43 Abs. 1
EIG wegen des sachlich-technischen
Zusammenhanges auch fiir die Erstel-
lung von Schwachstromanlagen. die
zum Betrieb jener Starkstromanlagen
notwendig sind, sowie geméss Art. 42
EIG fiir «andere Schwachstromanla-

Verwendete Abkiirzungen

BAV Bundesamt fiir Verkehr

BEW Bundesamt fiir Energiewirtschaft

BGE Bundesgerichtsentscheid

EG Europiische Gemeinschaft

EWR Européischer Wirtschaftsraum

EIG Elektrizitatsgesetz

EVED  Eidgenossisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
ESTI Eidgendssisches Starkstrominspektorat
OR Obligationenrecht

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts
StGB Strafgesetzbuch
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gen, welche offentlichen Zwecken
dienen».

Die Gewihrung des Enteignungs-
rechtes steht im Ermessen des Depar-
tements. Bei der sach- und pflichtge-
massen Betitigung desselben ist ent-
sprechend dem Enteignungsbegriff
von entscheidender Bedeutung, dass
die kraft Enteignung zu treffenden
Massnahmen durch Griinde des of-
fentlichen Interesses gerechtfertigt
sein miissen. Darunter versteht man
die gemeinsamen Interessen der gan-
zen Bevolkerung oder eines grosseren
Teils davon. Das EVED priift somit in
jedem Einzelfall das Vorliegen des of-
fentlichen Interesses und gewédhrt nur
bei dessen Bejahung das Recht der
Enteignung. Bei der Entscheidung
dariiber, ob ein die Enteignung recht-
fertigendes offentliches Interesse vor-
liegt, kommt auch das gesamtschwei-
zerische Interesse «an der Sicherstel-
lung einer ausreichenden Energie-
versorgung» als offentliches Interesse
in Betracht (BGE 115 1Ib 318).

Fir die Enteignung selbst und das
Enteignungsverfahren gelten die Vor-
schriften des Bundesgesetzes vom
20. Juni 1930 iber die Enteignung
(SR 711), soweit das EIG nicht spe-
zialrechtliche  Enteignungsvorschrif-
ten enthilt.

Strafbestimmungen

Wie eingangs erwihnt, bezweckt das
EIG die Sicherheit von Personen und
Sachen. Falls seine Bestimmungen
nicht freiwillig eingehalten werden,
miissen sie von der Behorde durch-
gesetzt werden konnen: dazu bedarf
sie geeigneter Zwangsmittel. Ein
solches ist die Strafe. Ihr Ziel ist nicht
nur, Verstosse gegen bestimmte
Vorschriften nachtrédglich zu bestra-
fen. Ebenso wichtig ist ihre vorbeu-
gende Wirkung, indem sie Warnung
und Drohung zugleich bedeuten und
so das Handeln in die gewiinschte
Richtung lenken sollen. Art. 55 EIG
erfasst deshalb verschiedene Straftar-
bestinde, ndamlich das Erstellen oder
Andern von elektrischen Anlagen mit
Vorlagepflicht ohne Bewilligung so-
wie die eigenmichtige Inbetriebset-
zung von elektrischen Anlagen, die
auf  Weisung des  zustidndigen
Kontrollorgans spannungslos gemacht
wurden. Bestraft wird sowohl die vor-
sdtzliche als auch die fahrldssige Bege-
hung. Erstere ist mit Haft oder Busse
bis 10000 Franken bedroht, letztere
mit Busse bis 10000 Franken. Im wei-
teren ermichtigt das EIG den Bundes-

rat, Widerhandlungen gegen Ausfiih-
rungsvorschriften, durch welche be-
stimmte Titigkeiten bewilligungs-
pflichtig erklédrt werden. mit den glei-
chen Strafen zu bedrohen. Gestiitzt
auf diese Bestimmung wurden in der
Verordnung tiber elektrische Nieder-
spannungserzeugnisse (SR 734.26)
und der Verordnung iiber elektrische
Niederspannungsinstallationen (SR
734.27) einige weitere Straftatbe-
stinde geschaffen. welche das Inver-

«Das geltende EIG hat
somit gute Chancen,
demndchst 100 Jahre alt
zu werden.»

kehrbringen von elektrischen Nieder-
spannungserzeugnissen ohne Zulas-
sung sowie das Erstellen ohne Bewilli-
gung und das Kontrollieren ohne Er-
michtigung von elektrischen Nieder-
spannungsinstallationen betreffen.
Von gewisser praktischer Bedeutung
ist auch Art. 56 E1G. Danach wird mit
einer Busse bis 5000 Franken bestraft,
wer einer Verfligung der Kontroll-
stelle nicht nachkommt.

Verfolgende und urteilende Ver-
waltungsbehorde in diesen Fillen ist,
von einigen Ausnahmen abgesehen.
das Bundesamt fiir Energiewirtschaft
(BEW). wobei das Bundesgesetz vom
22. Mirz 1974 iiber das Verwaltungs-
strafrecht (SR 313.0) Anwendung fin-
det.

Der Vollstindigkeit halber sei er-
wihnt, dass neben den Strafbestim-
mungen des EIG und seiner Ausfiih-
rungserlasse selbstverstindlich auch
die Strafbestimmungen des Strafgesetz-
buches (StGB) gelten. Wer also bei-
spielsweise unerlaubt elektrische Nie-
derspannungsinstallationen  erstellt,
die Arbeiten mangelhaft ausfiihrt und
dadurch einen Personen- oder Sach-
schaden verursacht, kann auch straf-
rechtlich zur Verantwortung gezogen
werden. In Frage kommen folgende
Tatbestdnde: fahrldssige Totung (Art.
117 StGB). fahrldssige Korperverlet-
zung (Art. 125 StGB), fahrldssige
Verursachung einer Feuersbrunst
(Art. 222 StGB). Gefihrdung durch
Verletzung der Regeln der Baukunde
(Art. 229 StGB), Beseitigung oder
Nichtanbringung von Sicherheitsvor-
richtungen (Art. 230 StGB).

Wiirdigung und Ausblick

Das EIG von 1902 hat inzwischen
ein beachtliches Alter erreicht. Auf
seiner Grundlage und in seinem mit
viel Bedacht und Vorsicht geschaffe-
nen Rahmen hat sich die schweizeri-
sche Elektrizitdatswirtschaft sehr gut
entwickelt und einen hohen Sicher-
heitsstand erreicht. Weil sich das Ge-
setz darauf beschrinkt, in allgemeiner
Weise die Sicherheit von elektrischen
Anlagen zu fordern und im Uubrigen
auf die ausfilhrenden Verordnungen
des Bundesrates verweist, war es im
Verlaufe der Jahrzehnte immer wie-
der moglich, der technischen Entwick-
lung durch entsprechende Verord-
nungsrevisionen Rechnung zu tragen.
Erinnert sei in diesem Zusammen-
hang beispielsweise an die in den Jah-
ren 1987 und 1989 geschaffenen Ver-
ordnungen {ber elektrische Nieder-
spannungserzeugnisse (SR 734.26)
und elektrische Niederspannungsin-
stallationen (SR 734.27) oder an die
laufende Revision der Starkstromver-
ordnung (SR 734.2). Dabei achtet der
Verordnungsgeber seit lingerer Zeit
darauf, keine sicherheitstechnischen
Anforderungen zu stellen. welche in-
ternational harmonisierten Normen
widersprechen.

Im Hinblick auf einen allfdlligen
Beitritt der Schweiz zum EWR haben
Abkldrungen der zustindigen Bun-
desbehorden zudem ergeben. dass das
EIG nicht an das EWR-Recht ange-
passt werden miisste. Einzig im Ab-
schnitt Haftpflichtbestimmungen wer-
den sich bei der beabsichtigten Ge-
samtrevision des  schweizerischen
Haftpflichtrechtes gewisse Anderun-
gen ergeben. Was im tiibrigen die im-
mer wieder diskutierte EG-Richtlinie
tiber den freien Transport von Elektri-
zitdtslieferungen iiber die grossen
Netze (Common Carrier) anbetrifft,
so ist diese nicht sicherheitstechnisch,
sondern energiepolitisch motiviert.
Sie wird daher auch nicht im EIG,
sondern in einem zu schaffenden Bun-
desbeschluss zum Energierecht im
EWR Aufnahme finden. Das EIG hat
somit gute Chancen, demnéchst 100
Jahre alt zu werden.

Literatur

[1] Botschaft des Bundesrates an die Bundesver-
sammlung iiber den Erlass eines Bundesgeset-
zes betreffend die elektrischen Schwach- und
Starkstromanlagen vom 5. Juni 1899 (BBI 1899
11786).

[2] E. Ruck: Schweizerisches Elektrizitéitsrecht.
Polygraphischer Verlag AG. Ziirich. 1964.

[3] K. Oftinger und E. W. Stark: Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Besonderer Teil. Schulthess
Polygraphischer Verlag. Ziirich, 1991.

20

Bulletin ASE/UCS 83(1992)3. 7 février



	Das Elektrizitätsgesetz EIG und seine Zielsetzung

